
Sofortmaßnahmen und Sonderprogramm Hochwasser/Starkregen

Die Bürgschaftsbank NRW unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in NRW, 

die durch Hochwasser/Starkregen Schäden erlitten haben, deren Behebung nicht 

aus eigener Kraft bewältigt werden kann. Dazu steht sowohl ein unbürokratischer 

Antrag auf Tilgungsaussetzungen für bereits verbürgte Finanzierungen sowie ein 

Sonderprogramm zur Verfügung. Aussetzungen und das Programm können ab 

sofort, zunächst befristet bis zum 31.12.2021, beantragt werden.

Alle kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie Angehörige

der Freien Berufe, die durch 

Hochwasser/Starkregen Schäden

erlitten haben.

Hausbankmittel oder Förderkredite der NRW.BANK und/oder der KfW zur:

• Überbrückung und Beseitigung der durch die Naturereignisse entstandenen 

Schäden und Liquiditätsengpässe, 

• Investitionen zum Wiederaufbau der Unternehmen

Unterstützungen sind nicht möglich, sofern das antragstellende Unternehmen bereits vor den Ereignissen 

ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ war.

Bis zu 80%ige Ausfallbürgschaft, 

max. 2,5 Mio. Euro, gegenüber 

Kreditinstituten für Kredite (je 

Unternehmen) von bis zu 5 Mio. 

Euro (bei einer 50%igen 

Ausfallbürgschaft).

Wer wird gefördert? Wie wird gefördert?

Welche Kreditmittel werden verbürgt? 

Sonderentgelte der Bürgschaftsbank NRW

Wir verzichten vollständig auf unser Bearbeitungsentgelt und reduzieren die 

Provision über die gesamte Laufzeit des Kredites auf 0,50 % p.a. für eine 50%ige 

Bürgschaft bis max. 1,20 % p.a. für eine bis zu 80%ige Bürgschaft.
(berechnet auf das jeweils verbürgte Kreditvolumen)

Sprechen Sie uns gerne an! Alles weitere unter: 

www.bb-nrw.de/hochwasser


